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Teil  A  

A ist Inhaber der Marke „Sonnenkind", angemeldet am 10. Februar 2012 für die Wa- 

ren „Damenoberbekleidung"; die Eintragung erfolgte am 14. März 2012; veröffentlicht 

wurde die Eintragung am 13.April 2012. 

Gegen die Eintragung der Marke hat B, Inhaberin der Marke „Liebeskind", Wider

spruch erhoben. Der Widerspruch wurde am 12. Juli 2012 per Fax an das Deutsche 

Patent- und Markenamt übermittelt. Als Aktenzeichen in dem Fax wird dasjenige der 

Widerspruchsmarke angeführt, als Name hingegen ist „Sonnenkind" angegeben. 

Dem Fax war eine Einzugsermächtigung für die Entrichtung der Widerspruchsgebühr 

beigefügt. 

Die  Widerspruchsmarke  „Liebeskind"  wurde  am  06.  August  2008  angemeldet  und  am  

08.  Dezember  2008  für  folgende  Waren  und  Dienstleistungen  eingetragen:  

Klasse 03:	 Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle; 

Klasse 09:	 Brillen (Optik); Brillenetuis; Brillenfassungen, Brillengestelle; 

Klasse 14:	 Juwelierwaren, Schmuckwaren; Uhren; 

Klasse 25:	 Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; 

Klasse 35:	 Einzelhandelsdienstleistung in den Bereichen: Kosmetikwaren, 

Drogeriewaren, Uhren und Schmuckwaren, Schuhe, Bekleidung, 

Textilwaren, Optikerwaren. 

Gegen die Widerspruchsmarke „Liebeskind" war zunächst selbst ein Widerspruchs

verfahren anhängig. Am 05. Juni 2013 teilte das Deutsche Patent- und Markenamt 

mit, dieses Verfahren sei inzwischen abgeschlossen; das Widerspruchsverfahren 

gegen die Marke „ Sonnenkind" werde daher fortgesetzt. 

Im Widerspruchsverfahren hat die Inhaberin der Marke „Sonnenkind" zunächst die 

Einrede der Nichtbenutzung erhoben, im Laufe des Widerspruchsverfahrens die Be

nutzung der Marke „Liebeskind" dann jedoch anerkannt. 
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Mit  Beschluss  vom  02.  Oktober  2013  wurde  der  Widerspruch  aus  der  Marke  „Liebes 

kind"  zurückgewiesen;   zugestellt  wurde  der  Beschluss  am  10.  Oktober  2013.  

Am 06. November 2013 hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. In dem Be

schwerdeschriftsatz wird darauf hingewiesen, dass die Beschwerdegebühr in Höhe 

von € 200,00 am 06. November 2013 an die Bundeskasse Halle überwiesen worden 

sei, und es wird wiederum der Nichtbenutzungseinwand erhoben. Zugleich wird an

gekündigt, dass eine Begründung in einem gesonderten Schreiben folgen werde. Bis 

zum heutigen Tage ist eine Begründung beim Bundespatentgericht nicht eingegan

gen. 

Aufgaben:  

1.	 Wie ist zu entscheiden? Nehmen Sie zu allen aufgeworfenen Fragen 

gutachterlich Stellung. 

2..  	     Wie  lautet  der  Tenor des  Beschlusses?  

3.     	 Wie  ist  die  Sachlage,  wenn  der  Widerspruch  sich  anstelle  der  deutschen  

Marke  auf  eine  EU  Marke  stützt.  Diese  wurde  am  06.  August  2008  angemel 

det.  Gegen  die  EU  Marke  ist  ein  Widerspruchsverfahren  anhängig.  Am  05.  Ju 

ni  2013  teilt das  Deutsche  Patent- und  Markenamt  mit,  dass  dieses  Verfahren  

inzwischen  abgeschlossen  ist und  die Marke  eingetragen  worden  sei.  Das  Wi 

derspruchsverfahren  gegen  die  Marke  „Sonnenkind"  werde  daher  fortgesetzt.  
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